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Erwägungen

E. 13
Dezember 1989 N 2153 Postulat Steffen sönliches Verhältnis hätten -, sein Postulat
zurückzuziehen. Das wäre eine Wohltat für unser Land. Bundesrat Koller: Ich habe meiner
Erklärung an sich nichts beizufügen: Der Bundesrat ist bereit, die beiden Postulate von
Herrn Steffen und von Herrn Reimann anzunehmen. Es ent- spricht hingegen nicht unseren
politischen Bräuchen, bereits den Inhalt unserer Untersuchungen in Aussicht zu stellen,
wenn wir ein Postulat entgegennehmen. Aber, Herr Leuen- berger-Solothurn, das dürfen
Sie mir zutrauen: Dieser Bericht wird auch einen analytischen Teil enthalten. Abstimmung -
Vote Für Ueberweisung des Postulates Steffen 50 Stimmen Dagegen 35 Stimmen Schluss
der Sitzung um 20.10 Uhr La séance est levée à 20 h 10
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